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Information der Öffentlichkeit gemäß §§ 8a und 11 der 

12. BImSchV (Störfallverordnung) 
Teil 1: Informationen zu Betriebsbereichen der unteren und oberen Klasse 

1.  Name oder Firma des Betreibers und vollständige Anschrift des Betriebsbereichs 

Betreiber / Betriebsbereich: 

Bürger GmbH & Co. KG 
Windweg 1 
59609 Anröchte  

 

2.  Bestätigung der Vorschriften der Verordnung 

Der Betriebsbereich unterliegt den Vorschriften für genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz (12.BimSchV – Störfallverordnung) und stellt einen Betriebsbereich 

der oberen Klasse dar. Die Anzeige erfolgte an die zuständige Behörde. 

 

3.  Tätigkeiten im Betriebsbereich 

Die Biogasanlage erzeugt im Rahmen einer regionalen Wertschöpfungskette Biogas aus folgenden 
Einsatzstoffen: 

• Wirtschaftsdünger (Hähnchenmist, Hühnertrockenkot, Rindergülle, Schweinegülle etc) 
• Reststoffe aus der Lebensmittelproduktion gemäß des genehmigten Einsatzstoffkataloges 

aus der Bioabfallverordnung  
• Tierische Nebenprodukte Kat.3 sowie als Kat 2. ausschließlich Gülle und Magen- Darminhalte 

gemäß EU Verordnung 1069/2009 

Tätigkeiten im Betriebsbereich:  

• Einlagerung von Biomasse in Form von Wirtschaftsdüngern und Reststoffen der 
Lebensmittelproduktion 

• Entnahme von Biomasse und Zugabe in den Fermentationsprozess (Vorgruben, Fermenter) 
• Pumpvorgänge zwischen den Einbringsystemen, Fermentern, Nachgär- und Lagerbehälter 
• Zwischenlagerung der vergorenen Gärreste  
• Entnahme der vergorenen Gärreste zum Weitertransport und/oder Ausbringung zur 

bedarfsgerechten Ausbringung als Wirtschaftsdünger auf landwirtschaftliche Flächen 
• Erzeugung von Biogas im gasdichten Fermentationssystem 
• Zwischenspeicherung des erzeugten Biogases im Gasspeichersystem 
• Verstromung des Biogases in Blockheizkraftwerken 
• Nutzung der Wärme zur Beheizung der Fermenter/ Nachgärer 
• Versorgung von externen Wärmeabnehmern 
• Aufbereitung des Biogases zu Biomethan in einer Biomethanaufbereitungsanlage 
• Übergabe des Biomethan an den Netzbetreiber Thyssengas GmbH zwecks 

Gasnetzeinspeisung 
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4.  Relevante gefährliche Stoffe im Betriebsbereich 

Auf der Biogasanlage werden nach Inbetriebnahme des Behälters 9, BE3.7  maximal 57.325 m³ Biogas 
gelagert, dies bei einer Dichte von 1,07405 kg/m3 61.570  kg. Biogas ist ein Stoffgemisch, das 
hauptsächlich aus Methan (CH4, ca. 60 %) und Kohlendioxid (CO2, ca. 39 %) besteht. Das Biogas 
enthält darüber hinaus Anteile von Schwefel-wasserstoff (H2S) und Anteile von Ammoniak (NH3). 

Das Methan als Hauptbestandteil des Biogases bestimmt im Wesentlichen dessen gefährliche 
Eigenschaften. Methan ist ein extrem entzündbares Gas und kann mit Luft explosionsfähige 
Gemische bilden. 

Explosionsgrenzen CH4: 

UEG (untere Explosionsgrenze)  4,4 Vol. % 

OEG (obere Explosionsgrenze)  16 Vol. % 

 

5.  Warnung der Bevölkerung und Hinweise zum Verhalten bei Eintritt eines Störfalls 

Die Information der Bevölkerung bzw. der Öffentlichkeit über die Sicherheitsmaßnahmen und das 
richtige Verhalten im Falle eines Störfalls erfolgt gemäß des im Alarm- und Gefahrenabwehrplan 
festgelegten Meldestufenkonzepts durch die zuständigen Behörden. 

Die Information erfolgt hierbei z.B. durch Rundfunkdurchsagen oder Lautsprecher-durchsagen der 
Polizei und/oder Feuerwehr. 

Verhalten im Falle eines Störfalls: 

• Anweisungen der Einsatzkräfte befolgen. 
• Radio oder andere Warnmedien (Z. B. Mobiltelefon mit Warn-Apps, bzw.  Cell-Broadcast) 

einschalten. 
• Aufenthalt in geschlossenen Räumen (z.B. Wohnung). 
• Fenster und Türen geschlossen halten. 

 

6.  Überwachung durch die Behörde 

Der Betriebsbereich wird regelmäßig durch die zuständige Behörde im Hinblick auf die 
Störfallverordnung überprüft. Die Überwachungen werden dokumentiert. Die letzte Vor-Ort-
Besichtigung/Prüfung erfolgte am 19.01.2024 

Aufsichtsbehörde:       https://www.bra.nrw.de/umwelt-gesundheit-
arbeitsschutz/umwelt/immissionsschutz-luft-laerm-gerueche/umweltueberwachungsplan-und-
programme-vor-ort-besichtigungen/umweltinspektionsberichte-kreis-soest 

Ausführlichere Informationen zu den Überwachungstätigkeiten und Vor-Ort-Besichtigungen können 
unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher oder private Belange, nach den Bestimmungen des 

https://www.bra.nrw.de/umwelt-gesundheit-arbeitsschutz/umwelt/immissionsschutz-luft-laerm-gerueche/umweltueberwachungsplan-und-programme-vor-ort-besichtigungen/umweltinspektionsberichte-kreis-soest
https://www.bra.nrw.de/umwelt-gesundheit-arbeitsschutz/umwelt/immissionsschutz-luft-laerm-gerueche/umweltueberwachungsplan-und-programme-vor-ort-besichtigungen/umweltinspektionsberichte-kreis-soest
https://www.bra.nrw.de/umwelt-gesundheit-arbeitsschutz/umwelt/immissionsschutz-luft-laerm-gerueche/umweltueberwachungsplan-und-programme-vor-ort-besichtigungen/umweltinspektionsberichte-kreis-soest
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Bundes und des Landes, bei der zuständigen Überwachungsbehörde eingeholt werden (siehe Punkt 
7). 

 

7.  Weitere Informationen 

Zuständige Behörde: 

Bezirksregierung Arnsberg 

Dezernat Störfallrecht -  Immissionsschutz 

Tom Sprengel 

Ruhrallee 1 - 3  

44139 Dortmund 

Telefon 02931 82-5295  

tom.sprengel@bezreg-arnsberg.nrw.de  

 

Kontakt Biogasanlage:  

Tel: 02925-9769570 

info@buerger-ostheide.de 

 

Teil 2: Weitergehende Informationen zu Betriebsbereichen der oberen Klasse 

1.  Allgemeine Informationen zu den Gefahren und ihren Auswirkungen, die von einem 

Störfall ausgehen können und der Maßnahmen, mit denen diese Szenarien verhindert 

werden oder ihre Auswirkungen begrenzt werden sollen. 

Das Eintreten eines Störfallereignisses durch die Freisetzung von Biogas oder Gärsubstrat kann 

trotz aller Sicherheitsvorkehrungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Das wesentliche  

Gefahrenpotential liegt dabei in der Entzündbarkeit des Biogases und der Bildung einer  

explosionsfähigen Atmosphäre mit Luft sowie der Gesundheitsgefahr durch den im Biogas enthaltene 
Schwefelwasserstoff. 

Die Auswirkungen eines Störfallereignisses durch Brand oder Explosion sowie durch die toxischen 

mailto:tom.sprengel@bezreg-arnsberg.nrw.de
mailto:info@buerger-ostheide.de
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Eigenschaften von Schwefelwasserstoff sind von der Menge der ausgetretenen entzündbaren Gase 

sowie von den jeweiligen Wetterbedingungen abhängig. 

Für die Ermittlung der Auswirkung von eventuell auftretenden Störfällen wurden die maximalen  

Sicherheitsabstände für die Störfallszenarien Explosion, Brand und Schwefelwasserstofffreisetzung 

ermittelt. Dabei konnten keine Gefährdungen der nächsten Wohnbebauung festgestellt werden. 

Für die Vermeidung eines Störfalls und die Begrenzung der Auswirkungen dennoch auftretender 

Störfälle wurden technische und organisatorische Schutzvorkehrungen getroffen. Diese dienen der 

Vermeidung einer Stofffreisetzung, dem Brand- und Explosionsschutz sowie der Gefahrenabwehr. 

Schutzvorkehrungen zur Verhinderung von Störfallszenarien: 

• Verwendung von Einrichtungen zur Überwachung und Aufrechterhaltung des sicheren  

Anlagenbetriebs: 

o Über- und Unterdrucksicherungen 

o Überfüllsicherungen 

o Gaswarnanlagen 

o Notfackel 

o Brandmeldeanlagen 

o Notstromversorgung 

• Regelmäßige betriebliche Funktionsprüfungen 
 

• Regelmäßige Kontrollgänge und Wartung 
 

• Einhaltung von Sicherheitsabständen 
 

• Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden (z. B. Rauchverbot) 
 

• Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Werksgelände 
 

• Anfahrschutz exponierter Anlagenteile 
 

• Regelmäßige Schulung des Personals 
 

Eine ausführliche Auflistung der Schutzvorkehrungen sind im internen Alarm- und 
Gefahrenabwehrplan, sowie dem Sicherheitsbericht der Biogasanlage beschrieben. 
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2.  Bestätigung der Betreiberpflicht 

Der Betreiber ist verpflichtet, auf dem Gelände des Betriebsbereichs – auch in Zusammenarbeit mit 

Notfall- und Rettungsdiensten – geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Störfällen und zur 

größtmöglichen Begrenzung der Auswirkungen von Störfällen zu treffen. 

Die Kommunikation mit den Behörden sowie die Einleitung der erforderlichen Maßnahmen zur Be- 

kämpfung von Störfällen und Begrenzung deren Auswirkungen erfolgen bei Eintreten eines Störfalls 

entsprechend den im internen Alarm- und Gefahrenabwehrplan beschriebenen Meldestufen und 

Maßnahmen. Die Feuerwehr und die Behörden leiten im Notfall entsprechende Hilfeleistungen ein, 

um die Auswirkungen von Störfällen zu begrenzen. 

Durch regelmäßige Übungen werden die im Alarm- und Gefahrenabwehrplan beschriebenen 

organisatorischen Abläufe erprobt und aktualisiert. 

 

3.  Informationen aus den externen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen zur Bekämpfung 

der Auswirkungen von Ereignissen außerhalb des Betriebsgeländes 

Ein für die Biogasanlage erstellter externer Alarm- und Gefahrenabwehrplan mit Angaben, Regelungen 

und Maßnahmen für den Einsatz öffentlicher Rettungskräfte auf und neben dem Betriebsgelände 

wurde mit der zuständigen Behörde sowie der örtlichen Feuerwehr abgestimmt. Im Ereignisfall ist allen 

Anordnungen der Notfall- oder Rettungsdienste Folge zu leisten. 

Für den Betreiber  

Bürger GmbH & Co.KG    

 

Jörg Bürger    Mattias Bürger 

Geschäftsführer    Störfallbeauftragter 

 

Die Informationen der Öffentlichkeit bezüglich Störfall sind auch auf unsere Firmen-Website verfügbar: 

https://buerger-ostheide.de/stoerfall/ 
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